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10/07 Verwaltungsgerichtshof

63/02 Gehaltsgesetz

Norm

GehG 1956 §20b Abs1 Z3 idF 1995/297;

VwGG §42 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Bei der Frage, ob gemäß § 20b Abs. 1 Z. 3 GehG 1956 für die Wegstrecke zwischen der Wohnung des Beamten und

seiner Dienststelle ein öffentliches Beförderungsmittel zweckmäßigerweise in Betracht kommt, handelt es sich um eine

Rechtsfrage, weshalb die von der Behörde angenommene Außerstreitstellung durch den Beamten nicht in Betracht

kommt.
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